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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,

die Tage werden wieder etwas langer, der Friihling ldsst gleichwohl - wie tiblich - auf
sich warten. Wir hoffen in dieser Tristesse - sozusagen zu Ihrer Aufmunterung - mit
derneuen Ausgabe des Infobriefes Arbeitsrecht zumindest im arbeitsrechtlichen
Dschungel flr etwas mehr Licht und Durchblick zu sorgen.

In der Rubrik ,Thema des Monats" hat sich Bella Silberstein mit Blick auf die bevorste-
henden Betriebsratswahlen die Miihe gemacht, die insoweit zu beachtenden komple-
xen Regelungen zum Sonderkiindigungsschutz fiir in die Betriebsratswahlen invol-
vierten Personen darzustellen und in einer (sehr instruktiven) tabellarischen Ubersicht
zusammenzufassen. Sodann befasst sich Gunther Mavers in der Rubrik ,Vorlage des
Monats" (durchaus kritisch) mit der seit dem Jahreswechsel greifenden Hinweispflicht
des Arbeitgebers bei Einstellung von Drittstaatsangehdrigen aus dem Ausland und
gibt wertvolle Hinweise zum Umgang hiermit in der Praxis.

Im Rechtsprechungsteil finden Sie Urteilsbesprechungen von Ulrich Kortmann zu
einem Urteil des Flinften Senates des BAG, welches sich mit dem arbeitsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz befasst (BAG, Urt. v. 26.11.2025 - 5 AZR 239/24) sowie
von Constantin Wlachojiannis zu einem sehr bemerkenswerten Urteil des LAG Hamm,
welches zu einem vorverlagerten Sonderkiindigungsschutz nach § 18 BEEG bei
Elternzeit fuhrt (LAG Hamm, Urt. v. 5.11.2025- 11 SLa 394/25).

michels.pmks und der Deutsche Anwaltverlag wiinschen Ihnen eine spannende
Lektire!

Sophie Esser, Rechtsanwaltin, Koln, esser@michelspmks.de
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Betriebsratswahlen 2026 - Sonderkiindigungsschutz der involvierten
Personen gem. § 15 KSchG

. Einleitung

2026 - die Betriebsratswahlen stehen vor der Tlr. Neben den generellen ,Fallstricken”
des Wahlrechts und des gesamten Wahlverfahrens riickt der Sonderkiindigungs-
schutz der in das Wahlverfahren involvierten Personen damit auch wieder in den
Fokus der arbeitsrechtlichen Praxis. Kaum ein anderer Bereich des Kiindigungs-
schutzrechts ist fiir Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gleichermaBen konflikttrachtig
und zugleich von so erheblicher praktischer Bedeutung. Der Sonderkiindigungs-
schutz soll gewéhrleisten, dass Betriebsratswahlen frei von Druck, Einschiichterung
oder verdeckter Einflussnahme stattfinden kénnen. Um dies sicherzustellen, hat der
Gesetzgeber mit § 15 KSchG einen umfassenden Sonderkiindigungsschutz fir alle an
der Betriebsratswahl beteiligten Arbeitnehmer geschaffen. Dieser Schutz gewahrleis-
tet, dass die Vorbereitung und Durchfiihrung der Betriebsratswahl nicht durch
Kindigungen gefahrdet wird und dient damit der Sicherung der betrieblichen
Demokratie.

Gerade im Vorfeld von Wahlen zeigt sich jedoch, wie sensibel das Zusammenspiel
zwischen individualrechtlichen Kindigungsentscheidungen und kollektivrechtlichem
Schutzist. Fur die Praxis stellt sich daher die Frage, ab welchem Zeitpunkt welcher
Personenkreis geschutzt ist und welche Handlungsspielrdume Arbeitgeber ggf. noch
haben. Die aktuelle Rechtsprechung verdeutlicht, dass Fehleinschatzungen in diesem
Bereich erhebliche rechtliche Risiken bergen. Das macht den Sonderkiindigungs-
schutz zu einem der zentralen Themen im Wahlfrihjahr.

IIl. Dieverschiedenen Personengruppen

§ 15 KSchG sieht den Schutz von Wahlvorstandsmitgliedern, Wahlbewerbern,
Wahlinitiatoren sowie Vorfeldinitiatoren vor.

Beim Sonderkindigungsschutz von Wahlvorstandsmitgliedern ist zwischen ordentli-
chen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern zu unterscheiden.

Ordentliche Wahlvorstandsmitglieder werden je nach betrieblicher Ausgangslage
durch den bestehenden Betriebsrat, den Gesamt- oder Konzernbetriebsrat, eine
Betriebs- oder Wahlversammlung oder - subsididr - durch das Arbeitsgericht bestellt.
Fir sie gilt ein besonders strenger Kiindigungsschutz: Ordentliche Kiindigungen sind
grundsatzlich ausgeschlossen und nur in den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefél-
len der Betriebs- oder Betriebsabteilungsstilllegung (§ 15 Abs. 4 und Abs. 5 BetrVG)
zulassig. Eine auBerordentliche Kiindigung setzt neben dem Vorliegen eines wichti-
gen Grundes zudem zwingend die Zustimmung des Betriebsrats oder deren gerichtli-
che Ersetzung nach § 103 BetrVG voraus. Der Sonderkindigungsschutz beginnt mit
der Wahl des Wahlvorstandsmitglieds, bei gerichtlicher Bestellung bereits mit
Verkindung des Bestellungsbeschlusses. Fehler bei der Bestellung lassen den
Kundigungsschutz unberiihrt, solange die Wahl nicht nichtig ist (BAG, Urt. v.
24.3.1988 -2 AZR 629/87). Der Sonderkiindigungsschutz endet mit der Bekanntgabe
des Wahlergebnisses. AnschlieBend besteht ein sechsmonatiger nachwirkender
Kundigungsschutz, der eine Kiindigung nur aus wichtigem Grund zuldsst, ohne dass
esindes einer Zustimmung des Betriebsrats gem. § 103 BetrVG bedarf. Eine Anhérung
nach § 102 BetrVG ware daher ausreichend, wenn die Griinde flir eine auBerordentli-
che Kiindigung vorliegen.
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Bewerber flir das Amt des Wahlvorstands zur Durchflinrung einer Betriebsratswahl Bewerber fiir das Amt des
genieBen allein aufgrund ihrer Kandidatur indes keinen besonderen Kiindigungs- Wahlvorstands?
schutznach § 15 Abs. 3 KSchG, § 103 BetrVG. Sie sind nach der Entscheidung des

BAG (Urt.v. 31.7.2014 - 2 Ca 505/13) keine ,Wahlbewerber" im Sinne dieser Bestim-

mungen.
Ersatzmitglieder des Wahlvorstands genieBen den Sonderkiindigungsschutz erst mit Ersatzmitglieder des
Eintrittin den Vertretungsfall. Bis dahin sind sie ,lediglich” Giber das Behinderungsver- Wahlvorstandes

bot des § 20 Abs. 1 BetrVG geschiitzt. Der Gesetzgeber hat hierbei eine Schutzliicke
in Kauf genommen, obwohl Ersatzmitglieder des Wahlvorstands in der Praxis haufig
einem erhdhten Kindigungsrisiko ausgesetzt sind, insbesondere in betriebsratslosen
Betrieben, in denen Arbeitgeber regelmaBig nicht zwischen ordentlichen Mitgliedern
und Ersatzmitgliedern differenzieren. Mit dem Ende des Vertretungsfalls endet auch
der Sonderkindigungsschutz. AnschlieBend greift der nachwirkende Kindigungs-
schutznach § 15 Abs. 3 S. 2 KSchG bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses.

Nach § 15 Abs. 3 S. 1KSchG genieBen Wahlbewerber ebenfalls Sonderkiindigungs- Wahlbewerber
schutz. Dieser beginnt mit der Aufstellung des Wahlvorschlags und reicht bis zur (8 15 Abs. 3KSchG)
Bekanntgabe des Wahlergebnisses. In diesem Zeitraum sind ordentliche Kiindigun-
gen grundsatzlich unzuléssig; eine auBerordentliche fristlose Kiindigung kommt nur
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes und mit Zustimmung des Betriebsrats nach

§ 103 BetrVG oder deren gerichtlicher Ersetzung in Betracht. Ordentliche Kindigun-
gen sind lediglich in den gesetzlich geregelten Ausnahmeféllen der Betriebs- oder
Betriebsabteilungsstilllegung nach § 15 Abs. 4 und 5 KSchG zuldssig. Der Sonderkiin-
digungsschutz setzt voraus, dass ein Wahlvorstand bestellt ist und flir den jeweiligen
Bewerber ein Wahlvorschlag vorliegt, der die nach dem Betriebsverfassungsgesetz
erforderliche Mindestzahl an Stitzunterschriften (§ 14 BetrVG) aufweist; auf die
formliche Einreichung des Wahlvorschlags beim Wahlvorstand kommt es nicht an.
Eine zahlenméaBige Begrenzung der Wahlbewerber besteht nicht. § 6 Abs. 2 WO regelt
nur, dass jede Vorschlagsliste doppelt so viele Bewerber aufweisen soll, wie Betriebs-
ratsmitglieder zu wéhlen sind. Vereinzelt wird vertreten, dass selbst auch umfangrei-
che Vorschlagslisten flir sich genommen keinen Rechtsmissbrauch begriinden sollen
(LAG KéIn, Beschl. v. 29.3.2001 - 5 TaBV 22/01). Der Sonderkiindigungsschutz endet
grundsatzlich mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Wird der Bewerber in den
Betriebsrat gewahlt, geht der Kiindigungsschutz nahtlos in denjenigen eines Be-
triebsratsmitglieds nach § 15 Abs. 1 KSchG (iber. Wird er nicht gewahlt, greift der
sechsmonatige nachwirkende Kiindigungsschutz nach § 15 Abs. 3 Satz 2 KSchG.
Besteht jedoch bereits ein Betriebsrat und erfolgt die Wahl wahrend dessen laufender
Amtszeit, kann es zwischen der Bekanntgabe des Wahlergebnisses und dem Beginn
der Amtszeit des neu gewahlten Betriebsrats zu einer Schutzliicke kommen. Diese ist
durch eine analoge Anwendung des § 103 Abs. 1 BetrVG zu schlieBen, sodass auch in
diesem Zeitraum die Zustimmung des Betriebsrats zu einer auBerordentlichen
Kindigung erforderlich ist.

Als Wahlinitiatoren gelten diejenigen Arbeitnehmer, die den formalen Wahlprozess Wahlinitiatoren
einleiten. Geschitzt sind Personen, die zu einer Betriebs-, Wahl- oder Bordversamm- (§ 15 Abs. 3a KSchG)
lung einladen oder die gerichtliche Bestellung eines Wahlvorstands beantragen. Der

Sonderkindigungsschutz setzt dabei voraus, dass entweder eine Einladung zu einer

entsprechenden Versammlung nach den einschlégigen Vorschriften des Betriebsver-

fassungsgesetzes erfolgt oder ein Antrag auf Bestellung eines Wahlvorstands gestellt

wird. Der Schutz beginnt mit dem Zeitpunkt der Einladung bzw. der Antragstellung

und reicht grundsatzlich bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Kommt es nicht
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zur Wahl eines Betriebsrats, besteht der Sonderkiindigungsschutz fiir die Dauer von
drei Monaten ab Einladung oder Antragstellung fort. Eine Besonderheit dieses
Schutzregimes liegt in der personellen Begrenzung: Geschiitzt sind nur die ersten
sechsin der Einladung oder die ersten drei in der Antragstellung namentlich aufge-
fuhrten Arbeitnehmer. Diese gesetzliche Beschrankung dient dem Zweck, eine
missbrauchliche Ausweitung des Sonderkindigungsschutzes durch umfangreiche
Namenslisten zu verhindern.

Der Sonderkiindigungsschutz der sog. Vorfeldinitiatoren wurde erst im Jahr 2021
durch das Betriebsratemodernisierungsgesetz (BRModG) eingeflihrt und stellt damit
die jlingste Entwicklung im Kiindigungsschutzrecht dar. Erfasst werden Arbeitneh-
mer, die konkrete Vorbereitungshandlungen zur Errichtung eines Betriebsrats oder
einer Bordvertretung vornehmen und - und das ist wichtig! - hierzu eine 6ffentlich
beglaubigte Erklarung abgegeben haben, aus der sich ihre Absicht zur Errichtung
eines entsprechenden Gremiums ergibt.

Eine Vorbereitungshandlung im Sinne des § 15 Abs. 3b KSchG liegt nach der Geset-
zesbegriindung in jedem fUr Dritte erkennbaren Verhalten, das zur Vorbereitung einer
Betriebsratswahl geeignet ist. Der Gesetzgeber legt den Begriff bewusst weit aus:
Erfasst sind etwa Gesprache mit Kollegen - ob persénlich oder iiber WhatsApp, E-Mail
etc. -, Planungen zur Wahl oder die Kontaktaufnahme mit einer Gewerkschaft. Bereits
eine einzige solche Handlung gentigt fiir den Sonderkiindigungsschutz, da sich der
Arbeitnehmer schon mit der ersten Vorbereitungshandlung exponiert. Voraussetzung
ist lediglich, dass die Handlung eine potenzielle AuBenwirkung hat und objektiv zur
Vorbereitung der Wahl geeignet ist. Eine besondere Erheblichkeit oder das tatséchli-
che Zustandekommen einer Betriebsratswahl ist nicht erforderlich. Zweifel an der
Ernsthaftigkeit der Initiative sind grundsatzlich ausgeschlossen, solange eine
geeignete, nach auBen erkennbare Handlung vorgenommen und die erforderliche
beglaubigte Absichtserklarung abgegeben wurde. Ein Missbrauchseinwand bleibt
dem Arbeitgeber vorbehalten, ist von diesem aber darzulegen und zu beweisen.

Der Schutz greift jedoch nur unter weiteren Voraussetzungen: Der Kiindigungsschutz
umfasst nur ordentliche personen- und verhaltensbedingte Kiindigungen. Betriebs-
bedingte Kiindigungen sind weiterhin moglich. Dariiber hinaus ist auch die Kindigung
aus wichtigem Grund mdglich. Zeitlich ist der Sonderkiindigungsschutz begrenzt. Er
beginnt mit der Abgabe der 6ffentlich beglaubigten Erkldrung und endet mit der
Einladung zu einer Betriebs-, Wahl- oder Bordversammlung, spétestens jedoch nach
Ablaufvon drei Monaten. Der Gesetzgeber differenziert indes nicht in welcher
Reihenfolge die Voraussetzungen (Vorbereitungshandlung und éffentlich beglaubigte
Absichtserklarung) vorliegen. Gerade in der Grindungsphase kommt diesem Schutz
besondere Bedeutung zu, da Initiatoren eines Betriebsrats in diesem friihen Stadium
einem erhdhten Kindigungsrisiko ausgesetzt sind. Zugleich wirft die Neuregelung
bislang ungeklarte Rechtsfragen auf. Insbesondere ist offen, welche Handlungen als
ausreichende Vorbereitungshandlungen zu qualifizieren sind und welche inhaltlichen
und formellen Anforderungen an die 6ffentlich beglaubigte Erkl&rung zu stellen sind.
Bei der Kiindigung eines Vorfeldinitiatoren gemaB § 15 Abs. 3b KSchG ist der Be-
triebsrat nur nach § 102 BetrVG zu beteiligen. Es bedarf keiner Zustimmung des
Betriebsrates zur Kiindigung nach § 103 BetrVG, da Vorfeldinitiatoren nicht in dem
personlichen Anwendungsbereich dieser Vorschrift benannt sind.
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Personengruppe Haupt-Schutzdauer Nachgangsschutz Besonderheiten
Vorfeldinitiatoren Biszu 3 Monate Kein Schutz Endet bei Einladung
zur Versammlung
Wahlinitiatoren Bis zur Wahlergebnisbekannt- | Kein Schutz Bei Nichtwahl:
gabe 3 Monate gesamt
Wahlvorstandsmitglieder | Biszur Wahlergebnisbekannt- | 6 Monate Kein Nachgangs-
gabe schutzbei
gerichtlichem Ersatz
Wahlbewerber Bis zur Wahlergebnisbekannt- | 6 Monate Schutzauch bei
gabe Nichtwahl
[ll. Praxis-Tipps

Wahrend der Schutzfristen sind ordentliche Kiindigungen der vorstehend bezeichne-
ten Personengruppen unzuléssig. AuBerordentliche Kiindigungen aus wichtigem
Grund sind nur unter zusatzlichen (formellen) Voraussetzungen mdoglich. Hiernach ist
u.U. die Zustimmung des Betriebsrates zur beabsichtigen auBerordentlichen Kiindi-
gung sowie die Einhaltung der 2-Wochen-Frist des § 626 Abs. 2 BGB erforderlich.
Wird die Zustimmung zur Kiindigung durch den Betriebsrat nicht erteilt, muss die
Zustimmung durch ein Gericht ersetzt werden. In diesem Fall ist der Betriebsrat der
+Antragsgegner” und mit diesem wird ,gestritten”. Es wird in diesem Verfahren
inzident gepruft, ob die Kiindigung des betroffenen Arbeitnehmers wirksam ist und
die Zustimmung hierzu durch den Betriebsrat zu erteilen war. Arbeitgeber sollten
daher sorgsam abwdgen, ob dieses Prozedere —auch in Bezug auf das Verhaltnis zu
dem Betriebsrat wahrend eines laufenden Wahlverfahrens - je nach Sachverhalt der
Kindigung geboten bzw. sinnvoll ist.

Flr Arbeitgeber wird deutlich, dass Kiindigungen in der sensiblen Phase der Betriebs-
ratswahl sorgfaltig geprift und durchdacht werden miissen. Insbesondere sollte
friihzeitig geklart werden, ob potenziell Sonderkiindigungsschutz besteht und welche
formellen Anforderungen einzuhalten sind. Fehler fiihren regelmaBig zur Unwirksam-
keit der Kindigung.

Bella Silberstein, Fachanwéltin fir Arbeitsrecht, Diisseldorf,
silberstein@michelspmks.de

Hinweispflicht des Arbeitgebers bei Einstellung von Auslandern aus dem
Ausland

. Einfiihrung

Aufgrund des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkrafteeinwanderung vom
16.8.2023 ( )ist es in den vergangenen Jahren zu zahlreichen
arbeitsmigrationsrechtlichen Neuregelungen gekommen, die zwischenzeitlich in vier
Phasen allesamt in Kraft getreten sind:

= 7um 18.11.2023 (vgl. )

= 7um 1.3.2024 (vgl. )

= zum 1.6.2024 (vgl. ) sowie
® zuletzt zum 1.1.2026 (vgl. )
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https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/217/VO
file:///\\FSRV01\WINDVSW1\Anwälte\Mävers\Datenbank%20Labour%20Law\Newsletter\Deutscher%20Anwaltverlag\Infobrief%20Arbeitsrecht%2008-2023
https://kostenlos.anwaltverlag.de/wp-content/uploads/2024/02/IBArbeitsrecht_2024_02.pdf
https://kostenlos.anwaltverlag.de/wp-content/uploads/2024/05/IBArbeitsrecht_2024_05.pdf
https://kostenlos.anwaltverlag.de/wp-content/uploads/2025/12/IBArbeitsrecht_2025_10.pdf

Die letzte dieser Anderungen ist unléngst zum Jahreswechsel in Kraft getreten und Informationsverpflichtung des
betrifft die Einrichtung eines bundesweiten, unentgeltlichen und niedrigschwelligen Arbeitgebers bei Anwerbung
Beratungsangebotes zu arbeits- und sozialrechtlichen Fragestellungen fir Dritt- aus dem Ausland
staatsangehdrigen (§ 45b AufenthG) sowie die Einflihrung einer Informationspflicht

fr Arbeitgeber bei Anwerbung von Drittstaatsangehdérigen aus dem Ausland (§ 45¢

AufenthG). SchlieBt ein Arbeitgeber mit Sitzim Bundesgebiet mit einem Drittstaatsan-

gehdrigen mit Wohnsitz oder gewohnlichem Aufenthalt im Ausland einen Arbeitsver-

trag zur Arbeitsleistung im Inland, so hat er den Drittstaatsangehorigen spatestens

am ersten Tag der Arbeitsleistung in Textform auf die Méglichkeit einer Information

oder Beratung hinzuweisen (§ 45¢ Satz 1 AufenthG) und dabei zumindest die aktuel-

len Kontaktdaten der vom Arbeitsplatz nédchstgelegenen Beratungsstelle anzugeben

(§45c¢ Satz 2 AufenthG).
Aufgrund der Neuregelung besteht Handlungsbedarf fiir Arbeitgeber, die dies bei der Handlungsbedarf fiir
Einstellung von Drittstaatsangehorigen aus dem Ausland - die Verpflichtung greift Arbeitgeber

nicht bei Einstellung im Inland - zu bertcksichtigen haben. Bedauerlicherweise
existiert keine amtliche Vorlage, die insofern verwandt werden kann.
Il. Vorlage

.Information iiber Beratungsangebote flr auslandische Arbeitnehmer (§ 45¢ Klauselvorschlag
AufenthG)"

Sehr geehrte(r) Frau/Herr [Name des Arbeitnehmers],

Als Arbeitgeber sind wir gemaB § 45¢ Aufenthaltsgesetz (AufenthG) verpflichtet, Sie
tber die Mdglichkeit einer kostenlosen, vertraulichen Beratung zu arbeits- und
sozialrechtlichen Fragen (§ 45b AufenthG) spétestens am Tag der Aufnahme der
Beschaftigung in Textform zu informieren. Dieser Verpflichtung kommen wir hiermit
nach.

Das Netzwerk ,Faire Integration” bietet speziell fir auslandische Arbeitnehmer, die
aus Staaten auBerhalb der EU nach Deutschland angeworben werden, Beratung an.
Diese (kostenfreie) Beratung ist unabhangig und soll lhnen helfen, sich in der deut-
schen Arbeitswelt zurechtzufinden.

Themen der Beratung konnen u.a. sein:

® Arbeitsvertrag, Lohn und Mindestlohn

® Arbeitszeit, Urlaub, Krankheit

® Kindigung und Kindigungsschutz

® Sozialversicherungen

Nachfolgend finden Sie die Kontaktdaten der n&chstgelegenen Beratungsstelle:
[Name der Beratungsstelle, z.B. Faire Integration Region XY]
[StraBe, Hausnummer]

[PLZ, Ort]

[E-Mail-Adresse]

[Telefonnummer]

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

Infobrief Arbeitsrecht 02| FEB 2026


https://www.faire-integration.de/

Sollten Riickfragen bestehen, stehen Ihnen die zustandigen Ansprechpartner der
Personalabteilung jederzeit gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriiBen
[Unterschrift/Name Arbeitgeber]

Anlage: Merkblatt zur ,Informationspflicht bei der Anwerbung von Drittstaatsangehd-
rigen1 aus dem Ausland gemaB § 45¢ Aufenthaltsgesetz (AufenthG)”

[ll. Anmerkungen

1. Verpflichtung nur bei Einstellung aus dem Ausland

Die Hinweispflicht trifft alle Arbeitgeber mit Sitzim Inland, die drittstaatsangehdrige
Arbeitnehmer aus dem Ausland einstellen, und zwar unabhangig von der Zahl der
beschaftigten Arbeitnehmer, da kein Schwellenwert vorgesehen ist.

Der Anwendungsbereich der Regelung ist auf die Anwerbung von Drittstaatsangeho-
rigen aus dem Ausland beschrankt, so dass Unionsbrger, also Staatsangehdrige aus
anderen Mitgliedstaaten der Europaischen Union, sowie Staatsangehdrige der
EWR-Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen sowie Schweizer Staatsangehorige,
die allesamt arbeitnehmerfreiziigigkeitsberechtigt sind, nicht erfasst werden. Bei
Einstellung von bereits im Inland befindlichen Drittstaatsangehdrigen besteht keine
entsprechende Verpflichtung. Dem liegt die wohl fragwUrdige Erwdgung zugrunde,
dass insoweit kein Beratungsbedarf (mehr) besteht.

2. Allgemeine Hinweisverpflichtung auf Beratungsstellen

SchlieBt ein Arbeitgeber mit Sitzim Bundesgebiet mit einem Drittstaatsangehdrigen
mit Wohnsitz oder gewdhnlichem Aufenthaltim Ausland einen Arbeitsvertrag zur
Arbeitsleistung im Inland, so hat er den Drittstaatsangehdrigen spatestens am ersten
Tag der Arbeitsleistung in Textform auf die Moglichkeit einer Information oder
Beratung hinzuweisen (§ 45¢ Satz 1 AufenthG).

Die Information hat spatestens am ersten Tag der Arbeitsleistung zu erfolgen. Somit
bestehen zwei Méglichkeiten: die Information kann entweder im Vorfeld der Aufnah-
me der Beschaftigung oder am Tag der Aufnahme der Beschaftigung erfolgen.

Die allgemeine Hinweisverpflichtung bezieht sich ,auf die Méglichkeit einer Informati-
on oder Beratung". Es empfiehlt sich neben der Aufnahme dieses allgemeinen
Hinweises die Aufnahme weiterer Ausfiihrungen unter Hinweis auf die Regelung des
§45b Abs. 1 Satz 1 AufenthG und die dort vorgesehene Einrichtung eines bundeswei-
ten, unentgeltlichen und niedrigschwelliges Beratungsangebotes. Ferner sollte auf
die weiteren Informationen des Netzwerkes verwiesen werden. Dort
findet sich auch ein zur Informationspflicht bei der
Anwerbung von Drittstaatsangehdrigen aus dem Ausland gemaB § 45¢ Aufenthalts-
gesetz (AufenthG)" sowie eine Vorlage fir eine (mit/ohne
Empfangsbestétigung), welches dem Auslander tiberlassen werden kann.

Die Information kann in Textform erfolgen; es besteht somit erfreulicher- und sinnvol-
lerweise kein Schriftformerfordernis.
3. Besondere Hinweisverpflichtung auf konkrete Beratungsstelle

Dartiber hinaus hat ein Arbeitgeber mit Sitzim Bundesgebiet, der mit einem Dritt-
staatsangehorigen mit Wohnsitz oder gewéhnlichem Aufenthalt im Ausland einen
Arbeitsvertrag zur Arbeitsleistung im Inland schlieBt, ,zumindest die aktuellen
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https://www.faire-integration.de/downloads/Merkblatt_AG__45c_AufenthG.pdf
https://www.faire-integration.de/downloads/Merkblatt_AG__45c_AufenthG.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitsrecht/Beratungsangebot-Faire-Integration/informationsblatt-fuer-arbeitnehmerinnen-mit-empfangsbestaetigung.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Kontaktdaten der vom Arbeitsplatz ndchstgelegenen Beratungsstelle anzugeben”
(§45c¢ Satz 2 AufenthG).

Auch diese Information hat spatestens am ersten Tag der Arbeitsleistung zu erfolgen,
kann also entweder im Vorfeld oder am Tag der Aufnahme der Beschaftigung vorge-
nommen werden.

Die besondere Hinweisverpflichtung bezieht sich ,zumindest auf die Information Uber
die aktuellen Kontaktdaten der vom Arbeitsplatz nchstgelegenen Beratungsstelle”.
Es dlrfte daher nicht ausreichen, nur auf die Kontaktdaten an anderer Stelle hinzu-
weisen, sondern man sollte die konkret zustandige Beratungsstelle nach Maglichkeit
mit Anschrift und Kontaktdaten benennen.

Die Information kann auch hier in Textform erhalten; Schriftform ist auch insoweit
nicht erforderlich.

IV. Zusammenfassung und Ausblick

Die Beratung von Drittstaatsangehdrigen ist sicherlich sehr sinnvoll und tragt
maBgeblich zur Integration bei.

Weniger sinnvoll ist die Beschrankung der Beratung auf Drittstaatsangehdrige, die
aus dem Ausland angeworben und eingestellt werden. Bereits im Inland befindliche
Drittstaatsangehdrige mogen einen geringeren Beratungsbedarf haben, sollten aber
von der Beratung nicht ausgeschlossen werden. Entsprechendes gilt flir arbeitneh-
merfreiziigigkeitsberechtige Unionsbirger aus anderen Mitgliedstaaten der Européi-
schen Union sowie Staatsangehorige der EWR-Staaten Island, Norwegen und
Liechtenstein sowie Schweizer Staatsangehdrige, bei denen es sich nicht um Dritt-
staatsangehdrige handelt und die somit nicht inkludiert sind.

Uberhaupt nicht sinnvoll ist die Einbeziehung des Arbeitgebers und die Aufnahme
einer weiteren die Unternehmen treffenden blrokratischen Verpflichtung. Die
Beratung von Auslandern ist Staatsaufgabe, so dass daher auch die Information
hieriber —was ohne weiteres anldsslich der Vorsprache bei den Auslandsvertretungen
im Ausland bzw. den Auslédnderbehérden im Inland méglich wére - erfolgen konnte,
statt die Arbeitgeber hier ,einzuspannen’,

Dr. Gunther Mévers, Maitre en Droit (Aix-en-Provence), Fachanwalt flir Arbeitsrecht,
KéIn, maevers@michelspmks.de

BAG: Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz

1. lm Anwendungsbereich des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrund-
satzes ist eine unterschiedliche Behandlung vergleichbarer Arbeitnehmer
nur gerechtfertigt, wenn sie einem legitimen Zweck dient und zur Erreichung
dieses Zwecks erforderlich und angemessen ist. Dabei kommt es nicht auf
den Grund fiir die Vorenthaltung der Leistung an, sondern auf den Zweck fiir
ihre Gewahrung.

2. Gewahrt der Arbeitgeber nur denjenigen Arbeitnehmern eine Grund-
lohnerhéhung, die bereits ein neues Arbeitsvertragsmuster unterschrieben
haben, kann er die Benachteiligung der Arbeitnehmer, die dies nicht getan
haben, daher nicht damit rechtfertigen, er wolle einen Anreiz fiir die Verein-
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heitlichung der Vertragsbedingungen setzen. Die begiinstigten Arbeitneh-
mer kdnnen zu diesem Ziel keinen Beitrag mehr leisten.

3. Der Grundlohn wird nach § 611a Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BGB als Gegen-
leistung flir die erbrachte Arbeit gezahlt. Eine Lohnerhéhung, die sich nur
auf den Grundlohn bezieht, kann daher in der begiinstigten Gruppe auch
nicht damit gerechtfertigt werden, diese solle fiir die Unterzeichnung der
neuen Arbeitsvertragsmuster ,belohnt” werden.

[Redaktionelle Leitsatze]

BAG, Urt.v. 26.11.2025-5AZR 239/24

I. DerFall

Die beklagte Arbeitgeberin beschéftigt rund 100 Arbeitnehmer. Im Jahr 2022 bot sie
allen Mitarbeitern den Abschluss neuer, vereinheitlichter Arbeitsvertradge an. Diese
sahen neben umfangreichen Neuregelungen auch eine vierprozentige Lohnerhéhung
vor. Ein GroBteil der Arbeitnehmer nahm das Angebot an. Die Kldgerin, die das
Angebot ablehnte, erhielt weiterhin ihren bisherigen Grundlohn. Im Jahr 2023
erhohte die Arbeitgeberin den Grundlohn f(ir diejenigen Arbeitnehmer, die den neuen
Arbeitsvertragen zugestimmt hatten, um finf Prozent. Die Kldgerin erhielt weiterhin
ihren unveranderten Grundlohn.

Die Klagerin macht Verglitungsanspriche gegen die Arbeitgeberin geltend. Sie meint,
ihr stehe die den anderen Mitarbeitern 2023 gewahrte fiinfprozentige Lohnerhéhung
aus Gleichbehandlungsgrinden ebenfalls zu.

Die Klage blieb in erster und zweiter Instanz erfolglos (ArbG Dortmund, Urt. v.
30.11.2023 - 6 Ca 2286/23; LAG Hamm, Urt.v. 27.8.2024 - 6 SLa 63/24); das
Berufungsgericht lieB jedoch die Revision zum BAG zu.

[Il. Die Entscheidung
Die Revision der Klagerin war erfolgreich.

Das BAG geht davon aus, dass der Klagerin ein Anspruch auf die 2023 gewahrte
funfprozentige Lohnerhohung auf Grundlage des arbeitsrechtlichen Gleichbehand-
lungsgrundsatz zustehe.

Der Gleichbehandlungsgrundsatz verbiete sowohl die willkirliche Schlechterstellung
einzelner Arbeitnehmer innerhalb einer Gruppe als auch eine sachfremde Gruppenbil-
dung. Der Gleichbehandlungsgrundsatz sei auch bei der Zahlung der Arbeitsvergi-
tung anwendbar, wenn diese durch eine Einheitsregelung generell angehoben werde
oder der Arbeitgeber die Leistung nach einem erkennbaren und generalisierenden
Prinzip gewéhre, indem er deren Voraussetzungen oder Zwecke festlege.

Entgegen der Auffassung des LAG habe die Kldgerin sich mit den Arbeitnehmern, die
den Neuvertrag abgeschlossen haben, in einer vergleichbaren Lage befunden. Die
Arbeitgeberin habe die Lohnerhéhung unabhéngig von der Art der Beschaftigung
gewahrt, also keine Gruppenbildung vorgenommen. Auf die unterschiedlichen
Arbeitsvertragsmodelle komme es an dieser Stelle nicht an. Die unterschiedlichen
Vertragsbedingungen seien schon deshalb kein taugliches Abgrenzungsmerkmal,
weil es um eine Erhéhung des im Synallagma stehenden Grundlohns gehe.

Ein sachlicher Grund, die Kldgerin von der Lohnerhdhung 2023 auszunehmen, sei
nicht ersichtlich. Eine unterschiedliche Behandlung sei sachlich gerechtfertigt, wenn
sie einem legitimen Zweck diene und erforderlich und angemessen sei. Fiir die Frage
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der Rechtfertigung sei auf den Zweck abzustellen, der fiir die Gewahrung der Leistung
-und nicht fir deren Vorenthaltung - maBgeblich sei.

Vorliegend habe die Arbeitgeberin geltend gemacht, die Lohnerh6hung habe darauf
abgezielt, die Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen weiter voranzutreiben,
indem ein Anreiz zur Unterzeichnung der Neuvertrage gesetzt werde. Sie iibersehe
jedoch, dass die Arbeitnehmer mit Neuvertrag keinen Beitrag zur Vereinheitlichung
der Vertragsbedingungen (mehr) leisten konnen. Der - fiir die sachliche Rechtferti-
gung der unterschiedlichen Behandlung maBgebende -, Leistungszweck” der
Lohnerhohung konne daher nicht darin bestehen, gegenuber der beglinstigten
Gruppe einen Anreiz zu setzen. Diese wird allenfalls ,belohnt”, weil sie bereits einen
Beitrag zu der von der Beklagten erstrebten Vereinheitlichung der Arbeitsvertrage
geleistet hat. Ein solcher Zweck rechtfertigt aber den Ausschluss der Kldgerin von
einer dauerhaften Erhéhung des Grundlohns nicht.

1. Der Praxistipp

Will man die vorliegende Entscheidung in einem Satz zusammenfassen, ware dies der
folgende: Anreize sind zuldssig, Belohnungen hingegen nicht, sofern der Arbeitgeber
Arbeitnehmer unterschiedlich behandeln will. Es stand zwischen den Parteien
insofern auch nicht in Streit, dass der Arbeitgeber die erste Lohnerhdhung davon
abhéngig machen durfte, dass der neue Arbeitsvertrag unterschrieben wurde. Die
Vereinheitlichung von Arbeitsbedingungen ist ein legitimer Zweck, die Incentivierung
der Zustimmung zum Neuvertrag durch Gewéhrung einer ansonsten nicht geschulde-
ten Lohnerhdhung angemessen. Die Lohnerhdhung im Folgejahr bezweckte hinge-
gen offenkundig eine Anpassung der Lohne an die Preissteigerung. Zuldssig wére es
hingegen gewesen, wenn die Arbeitgeberin der KI&gerin im Folgejahr angeboten
hatte, die vierprozentige Lohnerhéhung aus dem Vorjahr nachzuholen, wenn der
Neuvertrag doch noch unterschrieben wird.

Ulrich Kortmann, Fachanwalt fir Arbeitsrecht, KaIn, kortmann@michelspmks.de

LAG Hamm: Vorverlagerter Sonderkiindigungsschutz nach § 18 BEEG bei
Elternzeit

Der Schonfristzeitraum bei Teilabschnitten einer von vornherein festgelegten
Elternzeit findet nicht nur vor Beginn des ersten Abschnitts der Elternzeit
Anwendung, sondern auch vor dem Beginn des oder der weiteren Zeitab-
schnitte.

Sinn und Zweck des vorverlagerten Kiindigungsschutzes ist es, den Arbeit-
nehmer davor zu schiitzen, dass der Arbeitgeber ihm in Ansehung einer
anstehenden Elternzeit eine Kiindigung ausspricht. Gerade der Arbeitneh-
mer, der sich zulassigerweise daflr entscheidet, seine Elternzeit auf meh-
rere Zeitabschnitte zu verteilen, stellt fiir den Arbeitgeber einen besonders
groBen Vertretungsaufwand dar. Den Elternzeit in Anspruch nehmenden
Arbeitnehmer in diesem Lichte allein unter den Schutz des § 612a BGB zu
stellen, ware im Anblick des nach § 18 Abs. 1 BEEG ausdriicklich vorverlager-
ten Kiindigungsschutz unbillig und zugleich systemwidrig.

[Amtliche Leitsatze]

LAG Hamm, Urt. v. 5.11.2025- 11 SLa 394/25
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[. DerFall

Der Kldger, Arbeitnehmer bei der Beklagten, hatte entsprechend der Vorgaben des
BEEG mit einem Schreiben mehrfach Elternzeit beantragt - teils direkt, teils als
festgelegte zukinftige Abschnitte. Zwischen den Parteien war streitig, ob der nach
§ 18 Abs. 1S. 2 BEEG gewahrte Sonderkiindigungsschutz flir jeden bekannten und
durch ein wirksames Verlangen angemeldeten Abschnitt greift oder nur fir die
erstmalige Elternzeit.

Der Arbeitgeber kiindigte das Arbeitsverhaltnis des Kldgers im Zeitraum zwischen
zwei bereits feststenenden und angemeldeten Elternzeitabschnitten in der Wartezeit
des KSchG. Die Beklagte argumentierte, der Schutz nach § 18 Abs. 1S. 2 BEEG gelte
nur flr die erste Inanspruchnahme der Elternzeit und nicht fir trennscharf voneinan-
der zu betrachtende, spatere Zeitabschnitte, auch wenn diese bereits angemeldet
wurden,

Das Arbeitsgericht hat dem hiergegen eingelegte Kindigungsschutzantrag stattge-
geben mit der Begriindung, die Kiindigung seinach § 18 Abs. 1S. 1 Nr. 1 BEEG
nichtig, da sie wahrend der achtwochigen Schonfrist vor der Elternzeit zugegangen
sei; entgegen der Auffassung der Beklagten finde der achtwéchige Schonfristzeit-
raum bei Teilabschnitten der von vornherein festgelegten Elternzeit nicht nur vor
Beginn des ersten Abschnitts der Elternzeit Anwendung, sondern auch vor Beginn
jedes weiteren Zeitabschnittes (ArbG Miinster, Urt. v. 28.3.2025 -4 Ca 1549/24).

[Il. Die Entscheidung

Die hiergegen eingelegte Berufung der Beklagten hat das Landesarbeitsgericht
zurtickgewiesen.

Das LAG Hamm stellt klar, dass § 18 Abs. 1'S. 2 BEEG nach seinem Wortlaut und
gesetzgeberischen Willen auf ,jeden” Abschnitt der Elternzeit anwendbar sei, der auf
ein einseitiges, schriftliches Verlangen des Arbeitnehmers zuriickgeht. Entscheidend
sei, dass die Elternzeit - auch aufgeteilt und flir spatere Zeitraume im Rahmen der
gesetzlichen Hochstgrenzen - beantragt wurde.

Die gegenlaufige Ansicht, dass der Schutz nur auf den ersten Elternzeitabschnitt zu
beziehen ist, sei durch die Anderung des Gesetzeswortlauts (von ,der" Elternzeit zu

.einer” Elternzeit) und den gesetzgeberischen Willen zur Flexibilisierung des Eltern-
zeitrechts tiberholt.

Kindigungsschutz beginne mit Zugang des schriftlichen Elternzeitverlangens beim
Arbeitgeber, friihestens acht Wochen (bzw. 14 Wochen bei Elternzeit zwischen dem 3.
und 8. Lebensjahr) vor Beginn des angemeldeten Elternzeitzeitraumes. Die Frist
konne fiir mehrere zeitlich verschiedene, aber konkret bestimmte Elternzeitabschnitte
mehrfach ausgelost werden. Eine formlos oder nicht schriftlich angekiindigte
Elternzeit gentige hingegen nicht fir die Auslosung des Sonderkiindigungsschutzes.

Der beabsichtigte umfassende Kiindigungsschutz soll die Bereitschaft zur Elternzeit
befdrdern und Eltern dazu ermutigen, ihre Anspriiche ohne Sorge vor Kiindigungen
durchzusetzen. Der Schutz kniipfe unabhangig davon, ob die Abschnitte direkt
aufeinander folgen oder zeitlich dazwischen eine Arbeitsaufnahme geplantist, an das
wirksame Elternzeitverlangen an. Damit werde klargestellt, dass Eltern bei flexibler
Inanspruchnahme und Aufteilung ihrer Elternzeit nicht den Schutz verlieren, wenn sie
mehrere Abschnitte nacheinander (oder nicht unmittelbar nacheinander) festlegen.
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[ll. Der Praxistipp

Flr die anwaltliche und betriebliche Praxis ist entscheidend, dass der besondere mehrere Schonfristzeitrdume
Kindigungsschutz nach § 18 BEEG vor jedem einzeln in Textform geltend gemachten
Elternzeitabschnitt ausgeldst wird. Die Entscheidungen sprechen zwar von ,schrift-
lich”, ergingen aber noch zur alten Rechtslage; heute ist Textform fir Elternzeitantrage
ausreichend, § 16 Abs. 1S. 1 BEEG. Arbeitgeber sollten bei Eingang eines Elternzeit-
verlangens sorgfaltig prufen, fur welchen Zeitraum der Schutz genau eingreift.
Insbesondere bei flexiblen Modellen und vorab angeklndigten spéteren Abschnitten
ist fur jede anstehende Kiindigung zu priifen, ob ein Schonfristzeitraum (acht bzw.

14 Wochen) greift. Arbeitnehmer sollten Wert auf die prazise, schriftliche und
friihzeitige Anzeige der einzelnen Elternzeitabschnitte legen, um Kiindigungsschutz
zu geniefen.

Das LAG Hamm bestétigt die Entscheidung der Vorinstanz (ArbG Minster, Urt. v. Fazit
22.3.2025 -4 Ca 1549/24), dass der vorverlagerte Kindigungsschutz nach § 18

BEEG Abs. 1 Satz 2 BEEG f(ir jeden rechtmaBig angemeldeten, auch spater in An-

spruch genommenen Elternzeitabschnitt wiederholt gilt. Ob der fir Kiindigungs-

schutzsachen zustandige 2. Senat des Bundesarbeitsgerichts dies auch so sehen

wird, bleibt abzuwarten, nachdem Revision eingelegt wurde (2 AZR 213/25).

Constantin Wlachojiannis, Fachanwalt fiir Arbeitsrecht, KoIn,
wlachojiannis@michelspmks.de

Neue anhéngige Rechtsfragen

-BAG5AZR 108/25 -

Entzug des Dienstwagens - Nutzungsausfallentschadigung - Wirksamkeit einer Entzug des Dienstwagens -
vertraglichen Regelung zur einseitigen Freistellung des Arbeitnehmers wéhrend der Nutzungsausfallentschadi-
Kindigungsfrist gung - Freistellung

Die Parteien streiten iiber die Zahlung einer Entschadigung fiir den Entzug des
Dienstwagens nach erfolgter Freistellung wahrend der Kiindigungsfrist.

Der Klager war seit dem 1.1.2022 bei der Beklagten als Gebietsleiter im Vertriebsau-
Bendienst tatig. Die Beklagte betreibt ein Abrechnungs- bzw. Factoringunternenhmen.
Entsprechend § 8 des Arbeitsvertrags stellte die Beklagte dem Klager ,wahrend seiner
aktiven Tatigkeit" einen auch privat nutzbaren Dienstwagen zur Verfligung. Nach § 20
des Arbeitsvertrags ist die Beklagte berechtigt, den Kldger ,bei oder nach Ausspruch
einer Kiindigung - gleich von welcher Seite - unter Fortzahlung der Arbeitsvergttung
von der Arbeitsleistung freizustellen”. Der zwischen den Parteien vereinbarte Dienst-
wagenvertrag bestimmtin § 2 Abs. 3, dass die Beklagte die private Nutzung des
Dienstwagens unter Einhaltung einer Frist von einem Monat widerrufen kann, wenn
ein sachlicher Grund, insbesondere einer der aufgezéhlten Falle vorliegt, zu denen
auch die Freistellung von der Verpflichtung zur Arbeitsleistung gehort.

Der Kl&ger kiindigte das Arbeitsverhaltnis unter Einhaltung der vertraglichen Kindi-
gungsfrist von sechs Monaten zum 30.11.2024. Nach Zugang der Kiindigung stellte
die Beklagte ihn mit Schreiben vom 31.5.2024 von seiner Pflicht zur Erbringung der
Arbeitsleistung frei. Gleichzeitig forderte sie ihn auf, den Dienstwagen bis zum
30.6.2024 an sie herauszugeben. Dem kam der Kl&ger nach. Bei dem Dienstwagen
handelte es sich um das einzige dem Klager zur Verfligung stehende Fahrzeug.
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Mit der Klage verlangt der KIdger Nutzungsausfallentschadigung i.H.d. monatlichen
geldwerten Vorteils von 510 EUR brutto fir die Monate Juli bis November 2024. Er ist
der Auffassung, die Regelung im Arbeitsvertrag zur Freistellung sowie die Widerrufs-

klausel im Dienstwagenvertrag seien unwirksam. Zudem habe die Beklagte bei der
Austibung des Widerrufsrechts nicht hinreichend billiges Ermessen gewahrt. Die
Beklagte ist demgegentber der Ansicht, der Widerruf der Nutzung des Dienstwagens

sei rechtmaBig erfolgt.

Das Arbeitsgericht hat der Klage flir den Monat Juli 2024 stattgegeben und sie im
Ubrigen abgewiesen. Auf die Berufung des Klagers hat das Landesarbeitsgericht der
Klage insgesamt stattgegeben. Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Revisi-

on.
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Termin der Entscheidung: 25.3.2026, 12:00 Uhr
Zustandig: Finfter Senat

Herausgeber:

michels.pmks Rechtsanwalte Partnerschaft mbB
Hohenstaufenring 57

50674 KéIn

Tel.: +49-221-50003-5

Fax: +49-221-50003-636

Uber die Kanzlei:

michels.pmks Rechtsanwaélte ist eine Boutique mit Schwerpunkten
auf dem Arbeitsrecht sowie dem Gesundheitsrecht. Mit

15 Rechtsanwalten beraten wir von den Standorten Kéln und
Disseldorf aus bundesweit zu allen Fragen des Arbeitsrechts.

Erscheinungsweise:
10xjahrlich, nur als PDF, nichtim Print.

Bestellungen:
Uber den Verlag unter
https://kostenlos.anwaltverlag.de/fachgebiete/arbeitsrecht.

b

DeutscherAnwaltVerlag

RochusstraBe 2-4-53123 Bonn
Tel.:0228-91911-52 - Fax: 02 28-9 19 11-23

Ansprechpartnerin im Verlag: Anne Krauss

Infobrief Arbeitsrecht 02| FEB 2026

Hinweis:

Die Ausfuhrungen in diesem Werk wurden mit Sorgfalt und nach bestem
Wissen erstellt. Sie stellen jedoch lediglich Arbeitshilfen und Anregungen
flr die L6sung typischer Fallgestaltungen dar. Die Eigenverantwortung
flr die Formulierung von Vertrdagen, Verfligungen und Schriftsatzen tragt
der Benutzer. Herausgeber, Autoren und Verlag Gibernehmen keinerlei
Haftung fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der in diesem Infobrief
enthaltenen Ausfiihrungen.

Hinweise zum Urheberrecht:

Die Inhalte dieses Infobriefs wurden mit erheblichem Aufwand recherchiert

und bearbeitet. Sie sind fur den Abonnenten zur ausschlieBlichen Verwen-

dungzu internen Zwecken bestimmt. Dementsprechend gilt Folgendes:

= Die schriftliche Verbreitung oder Veréffentlichung (auch in elektroni-
scher Form) der Informationen aus diesem Infobrief darf nur unter
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Deutscher Anwaltverlag
& Institut der Anwaltschaft GmbH erfolgen. In einem solchen Fall ist
der Deutsche Anwaltverlag als Quelle zu benennen.

= Unter,Informationen” sind alle inhaltlichen Informationen sowie
bildliche oder tabellarische Darstellungen von Informationen aus
diesem Infobrief zu verstehen.

= Jegliche Vervielféaltigung der mit dem Infobrief Giberlassenen Daten,
insbesondere das Kopieren auf Datentrager sowie das Bereitstellen
und/oder Ubertragen per Datenferniibertragung ist untersagt.
Ausgenommen hiervon sind die mit der Nutzung einhergehenden,
unabdingbaren fliichtigen Vervielfaltigungen sowie das Herunterladen
oder Ausdrucken der Daten zum ausschlieBlichen personlichen
Gebrauch. Vom Vervielfaltigungsverbot ausgenommen ist ferner die
Erstellung einer Sicherheitskopie, soweit dies flr die Sicherung
kiinftiger Benutzungen des Infobriefs zum vertraglich vorausgesetz-
ten, ausschlieBlich persénlichen Gebrauch notwendig ist. Sicherungs-
kopien diirfen nur als eine solche verwendet werden.

= Esist nicht gestattet den Infobrief im Rahmen einer gewerblichen
Tatigkeit Dritten zur Verfligung zu stellen, sonst zuganglich zu machen,
zu verbreiten und/oder 6ffentlich wiederzugeben.
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